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Aufgebot
Für das nachstehend verlorengemelde-
te Sparkassenbuch der Sparkasse Co-

burg - Lichtenfels ist das Aufgebot zum 
Zwecke der Kraftloserklärung

beantragt:
Sparkassenbuch-Nr.: 3510165537

der
Sparkasse Coburg - Lichtenfels
Markt 2 - 3
96450 Coburg

lautend auf:

Herrn	Rudolf Schäfer
Brückenberg 7
96215 Lichtenfels

Antragsteller:
Herr Johannes Schäfer
Brückenberg 7
96215 Lichtenfels

Der Inhaber der vorgenannten Urkunde wird hiermit 
aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage des Sparkas-
senbuches binnen 3 Monaten, beginnend ab dem auf 
den Aushang folgenden Tag bei

Sparkasse Coburg - Lichtenfels
Markt 2 - 3
96450 Coburg

anzumelden.

Das Sparkassenbuch wird für kraftlos erklärt, wenn in-
nerhalb der Anmeldefrist keine Rechte geltend gemacht 
werden.

Coburg, 17.11.2022

Sparkasse Coburg - Lichtenfels

V o r s t a n d

gez. Dr. Faber          gez. Vogel
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Stadt Coburg

Amtliche Bekanntmachung über die 
öffentliche Auslegung des Entwurfs 

vom 09.11.2022 der 17. Änderung des 
Flächennutzungsplanes mit integrier-
tem Landschaftsplan der Stadt Coburg 

für das Gebiet „Ehemaliges BGS-
Gelände“ mit Begründung einschließlich 
Umweltbericht gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Die Stadt Coburg gibt hiermit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
bekannt, dass der auf Grundlage des Würdigungsbe-
schlusses gemäß § 1 Abs. 7 BauGB des Senates für 
Stadt- und Verkehrsplanung sowie Bauwesen der Stadt 
Coburg in der Sitzung am 09.11.2022 geänderte Ent-
wurf zur 17. Änderung des Flächennutzungsplanes mit 
integriertem Landschaftsplan der Stadt Coburg für das 
Gebiet „Ehemaliges BGS-Gelände“ mit Begründung 
einschließlich Umweltbericht sowie den relevanten um-
weltbezogenen Stellungnahmen vom 

06. Dezember bis 20. Dezember 2022

im Stadtbauamt/Stadtplanung Ämtergebäude, Stein-
gasse 18, Zimmer Nr. 218 a, erneut öffentlich ausliegt. 

Der Entwurf der 17. Änderung des Flächennutzungspla-
nes vom 01.06.2022 wurde durch den Würdigungsbe-
schluss vom 09.11.2022 im Bereich der Flur Nr. 5339 
Gemarkung Coburg (zwischen Bahnlinie und Neustad-
ter Straße) geändert und der Geltungsbereich gering-
fügig erweitert.
Der Bereich der Änderungen und Ergänzungen ist im 
Planentwurf vom 09.11.2022 zur 17. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes durch eine rote Umrandung kennt-
lich gemacht.
Im Rahmen dieser erneuten öffentlichen Auslegung 
können gem. § 4a Abs. 3 BauGB Stellungnahmen nur 
zu den ergänzten und geänderten Teilen des Entwurfs 
der 17. Flächennutzungsplanänderung vom 09.11.2022 
abgegeben werden. 
Die Dauer der Auslegung wird, da die Grundzüge der 
Planung durch die Änderungen und Ergänzungen nicht 
berührt werden, auf zwei Wochen verkürzt.

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen 
schriftlich an das Stadtbauamt, Abt. Stadtplanung, 
Steingasse 18, 96450 Coburg oder per E-Mail an ausle-
gung@coburg.de, abgegeben werden. 

Die Auslegung des o.g. Entwurfes einschl. der Begrün-
dung findet im genannten Zeitraum gemäß § 3 Abs. 
1 des Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsgemäßer 
Planungs- und Genehmigungsverfahren während der 
COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz – 
PlanSiG) durch eine Veröffentlichung im Internet statt. 

Der Inhalt dieser Bekanntmachung, das Formblatt zum 
Datenschutz und der Entwurf der 17. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan 
der Stadt Coburg für das Gebiet „Ehemaliges BGS-Ge-
lände“ vom 09.11.2022 können hierzu mit Begründung 
und den relevanten umweltbezogenen Stellungnahmen 
auf der Homepage der Stadt Coburg (www.coburg.de) 
unter Menü > Rathaus & Verwaltung > Bekanntma-
chungen & Veröffentlichungen > Amtliche Bekanntma-
chungen aufgerufen, ausgedruckt oder heruntergela-
den werden.

Gemäß § 3 Abs. 2 PlanSiG wird ein zusätzliches Infor-
mationsangebot ermöglicht. 
In diesem Sinne besteht die Möglichkeit, eine Zusen-
dung der Unterlagen anzufordern oder – sofern die 
Pandemiesituation dies zum jeweiligen Zeitpunkt er-

möglicht - eine Einsichtnahme der Unterlagen in der 
Stadtverwaltung (Stadtbauamt/Stadtplanung, Ämter-
gebäude, Steingasse 18, Zimmer Nr. 218 a) ggf. nach 
vorheriger Terminabsprache unter 09561/892613 oder 
891611 vorzunehmen. 
Folgende umweltbezogene Informationen und Stellung-
nahmen sind verfügbar und liegen ebenfalls öffentlich 
aus:

-	 Ergebnisse des Umweltberichts zu den Auswirkun-
gen der Planung

- auf das Schutzgut Boden 
- auf das Schutzgut Wasser
- auf das Schutzgut Klima und Luft
- auf das Schutzgut Flora und Fauna 
- auf das Schutzgut Landschaftsbild und Erholung
- auf das Schutzgut Mensch

Die weiteren bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen von Privaten, Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange:

-	 Stellungnahmen der Regierung von Oberfranken zu 
städtebaulichen sowie bau- und planungsrechtli-
chen Belangen

-	 Stellungnahmen des Wasserwirtschaftsamtes Kron-
ach zum Grundwasser- und Gewässerschutz sowie 
zu Altlasten und zum Bodenschutz

-	 Stellungnahme des LBV Coburg zu naturschutz-
rechtlichen Belangen

-	 Stellungnahmen des Landratsamtes Coburg zu Was-
serrecht, Altlasten und Immissionsschutz

-	 Stellungnahme des Bauverwaltungs- und Umwel-
tamts zu Altlasten, Wasserrecht und Erschließung

-	 Stellungnahme des Klimaschutz- und Nachhaltig-
keitsmanagements der Stadt Coburg zur Klimafol-
genanpassung

Es wird gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2, 2. Halbsatz BauGB 
darauf hingewiesen, dass während der o.g. Auslegungs-
frist jedermann schriftlich Stellungnahmen zu dem Pla-
nentwurf abgeben kann. Es wird gemäß § 3 Abs. 2 Satz 
2, 2. Halbsatz BauGB darauf hingewiesen, dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen gemäß § 4a 
Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung über den Bau-
leitplan unberücksichtigt bleiben können. 

Coburg, den 14.11.2022	
Stadt Coburg

Dominik Sauerteig
Oberbürgermeister

Allgemeinverfügung der Stadt Coburg 
zur Einhaltung von Biosicherheitsmaß-
nahmen in einem festgelegten Gebiet 
zu präventiven Zwecken nach der Ver-
ordnung (EU) 2016/429 zu Tierseuchen 
(„Tiergesundheitsrecht“) i.V.m. der Ver-

ordnung zum Schutz gegen die Geflü-
gelpest (Geflügelpest-Verordnung) dem 
Tiergesundheitsgesetz und dem Gesetz 

über das Landesstrafrecht und das 
Verordnungsrecht auf dem Gebiet der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

(Landesstraf- und Verordnungsgesetz) 
in der Stadt Coburg

Aufgrund des Art. 70 Abs. 1 Buchst. b) i.V.m. Abs. 2 
i.V.m. Art. 55 Abs. 1 Buchst. c) VO (EU) 2016/429 i.V.m. 
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§ 6 Abs. 2 der Verordnung zum Schutz gegen die Ge-
flügelpest (Geflügelpest-Verordnung) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2018 (BGBl. I 
S. 1665), Art. 70 Abs. 1 Buchst. b) i.V.m. Abs. 2 i.V.m. 
Art. 55 Abs. 1 Buchst. c) VO (EU) 2016/429 i.V.m. § 
4 der Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 31. März 2020 (BGBl. I 
S. 1170) i.V.m. § 7 Abs. 6 der Geflügelpest-Verordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 
2018 (BGBl. I S. 1665), Art. 70 Abs. 1 Buchst. b) i.V.m. 
Abs. 2 i.V.m. Art. 55 Abs. 1 Buchst. c) VO (EU) 2016/429 
i.V.m Art. 6 und Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 des Gesetzes über 
das Landesstrafrecht und das Verordnungsrecht auf 
dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
(Landesstraf- und Verordnungsgesetz – LStVG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1982 
(BayRS II S. 241) BayRS 2011-2-I (Art. 1–62), das zu-
letzt durch § 2 des Gesetzes vom 27. April 2020 (GVBl. 
S. 236) geändert worden ist, Art. 70 Abs. 1 Buchst. b) 
i.V.m. Abs. 2 i.V.m. Art. 55 Abs. 1 Buchst. c) VO (EU) 
2016/429 i.V.m. § 14a der Verordnung zum Schutz ge-
gen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2018 
(BGBl. I S. 1665), sowie Artikel 2 Absatz 1 Nr. 3 und 
Abs. 2 des Gesetzes über den gesundheitlichen Ver-
braucherschutz und das Veterinärwesen (GVVG) vom 
24. Juli 2003 (GVBl. S. 452, 752, BayRS 2120-1-U/G), 
das zuletzt durch Art. 32a Abs. 1 des Gesetzes vom 10. 
Mai 2022 (GVBl. S. 182) geändert worden ist, ergeht für 
das gesamte Gebiet der Stadt Coburg folgende Allge-
meinverfügung:

1.	 Alle privaten und gewerblichen Tierhalter, die Hüh-
ner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, 
Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse (Geflügel 
oder in Gefangenschaft gehaltene Vögel im Sinne 
des Artikel 4 Nr. 9 oder Nr. 10 VO (EU) 2016/429) 
in der Stadt Coburg bis einschließlich 1.000 Tieren 
halten, haben sicherzustellen, dass

a.	 die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die 
sonstigen Standorte der Tiere gegen unbefugten 
Zutritt oder unbefugtes Befahren gesichert sind, 
die Ställe oder die sonstigen Standorte der Tiere 
von betriebsfremden Personen nur mit betriebs-
eigener Schutzkleidung oder Einwegschutzklei-
dung betreten werden und dass diese Personen 
die Schutz- oder Einwegschutzkleidung nach 
Verlassen des Stalles oder sonstigen Standorts 
der Tiere unverzüglich ablegen

b.	 Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich 
gereinigt und desinfiziert und Einwegschutzklei-
dung nach Gebrauch unverzüglich unschädlich 
beseitigt wird,

c.	 nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Ge-
flügel oder in Gefangenschaft gehaltener Vögel 
im Sinne der Nr. 1 die dazu eingesetzten Gerät-
schaften und der Verladeplatz gereinigt und des-
infiziert werden und dass nach jeder Ausstallung 
die frei gewordenen Ställe einschließlich der dort 
vorhandenen Einrichtungen und Gegenstände 
gereinigt und desinfiziert werden,

d.	 betriebseigene Fahrzeuge abweichend von § 17 
Absatz 1 Satz 1 und 2 der ViehVerkV unmittelbar 
nach Abschluss eines Transports der Tiere auf 
einem befestigten Platz gereinigt und desinfi-
ziert werden,

e.	 Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätschaf-
ten, die in der Haltung von Geflügel oder in Ge-
fangenschaft gehaltener Vögel im Sinne der Nr. 
1 eingesetzt und

		  aa) in mehreren Ställen oder
		  bb) von mehreren Betrieben gemeinsam

	 benutzt werden, jeweils vor der Benutzung in ei-
nem anderen Stall oder, in den Fällen des Buch-
staben bb), im abgebenden Betrieb vor der Ab-
gabe gereinigt und desinfiziert werden,

f.	 eine ordnungsgemäße Schadnagerbekämpfung 
durchgeführt wird und hierüber Aufzeichnungen 
gemacht werden,

g.	 der Raum, der Behälter oder die sonstigen Ein-
richtungen zur Aufbewahrung verendeter Tiere 
nach jeder Abholung, mindestens jedoch einmal 
im Monat, gereinigt und desinfiziert wird oder 
werden,

h.	 eine betriebsbereite Einrichtung zum Waschen 
der Hände sowie eine Einrichtung zum Wechseln 
und Ablegen der Kleidung und zur Desinfektion 
der Schuhe vorgehalten wird.

2.	 Ausstellungen, Märkte und Schauen sowie Veran-
staltungen ähnlicher Art, bei denen Geflügel im Sin-
ne des Artikel 4 Nr. 9 VO (EU) 2016/429 und/oder 
in Gefangenschaft gehaltene Vögel im Sinne des 
Artikel 4 Nr. 10 VO (EU) 2016/429, ausgenommen 
Tauben, verkauft, gehandelt oder zur Schau gestellt 
werden, sind in der Stadt Coburg verboten.

3.	 Für Wildvögel im Sinne des Art. 4 Nr. 8 VO (EU) 
2016/429 i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 7 Geflügelpest-Verord-
nung (hierunter fallen: Hühnervögel, Gänsevögel, 
Greifvögel, Eulen, Regenpfeiferartige, Lappentau-
cherartige oder Schreitvögel) gilt ein allgemeines 
Fütterungsverbot im gesamten Stadtgebiet Coburg

4.	 Die sofortige Vollziehung der in Nummer 1 bis 3 des 
Tenors getroffenen Regelungen wird gemäß § 80 
Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
angeordnet.

5.	 Kosten werden nicht erhoben.

6.	 Die Allgemeinverfügung gilt am Tag ihrer Veröffent-
lichung als bekannt gegeben. 

Hinweise:

1.	 Auf die Vorgaben gem. Art. 10 Abs. 1 Buchst. c) VO 
(EU) 2016/429 i.V.m. § 3 Geflügelpest-Verordnung 
und Art. 10 Abs. 1 Buchst. a) i.V.m. Abs. 5 VO (EU) 
2016/429 i.V.m. § 4 Abs. 1 Nr. 1 der hinsichtlich der 
allgemein geltenden Vorgaben zur Fütterung und 
Tränkung sowie zur Früherkennung bei gehäuften 
Verlusten wird hingewiesen. 

2.	 Nach Art. 84 VO (EU) 2016/429 i.V.m. § 26 Abs. 1 
der ViehVerkV sind Halter von Hühner, Enten, Gän-
sen, Fasanen, Perlhühnern, Rebhühnern, Truthüh-
nern, Wachteln oder Laufvögeln verpflichtet, dies 
der zuständigen Behörde vor Beginn der Tätigkeit 
unter Angabe seines Namens, seiner Anschrift und 
der Anzahl der im Jahresdurchschnitt voraussicht-
lich gehaltene Tiere, ihrer Nutzungsart und ihres 
Standortes bezogen auf die jeweilige Tierart mitzu-
teilen. 

3.	 Ordnungswidrig i.S.d. des § 64 der Geflügelpest-Ver-
ordnung, § 46 ViehVerkV und § 32 Abs. 2 Nr. 4 des 
TierGesG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
dieser Allgemeinverfügung zuwiderhandelt. Die 
Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
30.000 Euro geahndet werden.

4.	 Die labordiagnostischen Abklärungsuntersuchun-
gen zur Früherkennung im Sinne des Art. 10 Abs. 
1 Buchst. a) i.V.m. Abs. 5 VO (EU) 2016/429 i.V.m § 
4 Abs. 1 Nr. 1 der Geflügelpest-Verordnung an den 
Landesuntersuchungseinrichtungen sind kostenfrei. 

5.	 Kraft Gesetzes hat derjenige, der das Geflügel ab-
gibt, die Bescheinigung über das Ergebnis der La-



Coburger Amtsblatt Nr. 34 v. 25. 11. 2022	 	 Seite 117

bor- bzw. klinischen Untersuchung mitzuführen. Die 
Bescheinigung ist der zuständigen Behörde auf Ver-
langen vorzulegen. Die Bescheinigung ist mindes-
tens ein Jahr aufzubewahren. Die Frist beginnt mit 
dem Ablauf des letzten Tages des Kalendermonats, 
an dem die Bescheinigung ausgestellt worden ist (§ 
14a Abs. 1 S. 3-6 Geflügelpest-Verordnung).

6.	 Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG ist nur der 
verfügende Teil der Allgemeinverfügung öffentlich 
bekannt zu machen. Die Allgemeinverfügung liegt 
mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung im 
Ordnungsamt der Stadt Coburg, Rosengasse 1, Zim-
mer 402, 96450 Coburg aus. Sie kann während der 
allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden.

Coburg, 24.11.2022
i.A.

Holland
Leiter des Ordnungsamtes

Landkreis Coburg

Allgemeinverfügung des Landratsamtes 
Coburg zur Einhaltung von Biosicher-
heitsmaßnahmen in einem festgeleg-
ten Gebiet zu präventiven Zwecken 

nach der Verordnung (EU) 2016/429 zu 
Tierseuchen („Tiergesundheitsrecht“) 
i.V.m. der Verordnung zum Schutz ge-

gen die Geflügelpest (Geflügelpest-Ver-
ordnung) dem Tiergesundheitsgesetz 
und dem Gesetz über das Landesstraf-

recht und das Verordnungsrecht auf 
dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung (Landesstraf- und Verord-

nungsgesetz) im Landkreis Coburg

Aufgrund des bei: Art. 70 Abs. 1 Buchst. b) i.V.m. Abs. 
2 i.V.m. Art. 55 Abs. 1 Buchst. c) VO (EU) 2016/429 
i.V.m. § 6 Abs. 2 der Verordnung zum Schutz gegen die 
Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 
1665), bei Art. 70 Abs. 1 Buchst. b) i.V.m. Abs. 2 i.V.m. 
Art. 55 Abs. 1 Buchst. c) VO (EU) 2016/429 i.V.m. § 
4 der Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 31. März 2020 (BGBl. I 
S. 1170) i.V.m. § 7 Abs. 6 der Geflügelpest-Verordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 
2018 (BGBl. I S. 1665), bei: Art. 70 Abs. 1 Buchst. b) 
i.V.m. Abs. 2 i.V.m. Art. 55 Abs. 1 Buchst. c) VO (EU) 
2016/429 i.V.m Art. 6 und Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 des Geset-
zes über das Landesstrafrecht und das Verordnungs-
recht auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung (Landesstraf- und Verordnungsgesetz – LSt-
VG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. De-
zember 1982 (BayRS II S. 241) BayRS 2011-2-I (Art. 
1–62), das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 27. Ap-
ril 2020 (GVBl. S. 236) geändert worden ist, bei Art. 
70 Abs. 1 Buchst. b) i.V.m. Abs. 2 i.V.m. Art. 55 Abs. 
1 Buchst. c) VO (EU) 2016/429 i.V.m. § 14a der Ver-
ordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügel-
pest-Verordnung) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1665), sowie Artikel 
2 Absatz 1 Nr. 3 und Abs. 2 des Gesetzes über den 
gesundheitlichen Verbraucherschutz und das Veterinär-
wesen (GVVG) vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 452, 752, 
BayRS 2120-1-U/G), das zuletzt durch Art. 32a Abs. 1 
des Gesetzes vom 10. Mai 2022 (GVBl. S. 182) geändert 

worden ist, ergeht für das gesamte Gebiet des Land-
kreises Coburg folgende:

Allgemeinverfügung:

1.	 Alle privaten und gewerblichen Tierhalter, die Hüh-
ner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, 
Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse (Geflügel 
oder in Gefangenschaft gehaltene Vögel im Sinne 
des Artikel 4 Nr. 9 oder Nr. 10 VO (EU) 2016/429) 
im Gebiet des Landkreis Coburg bis einschließlich 
1.000 Tieren halten haben sicherzustellen, dass

a.	 die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die 
sonstigen Standorte der Tiere gegen unbefugten 
Zutritt oder unbefugtes Befahren gesichert sind, 
die Ställe oder die sonstigen Standorte der Tiere 
von betriebsfremden Personen nur mit betriebs-
eigener Schutzkleidung oder Einwegschutzklei-
dung betreten werden und dass diese Personen 
die Schutz- oder Einwegschutzkleidung nach 
Verlassen des Stalles oder sonstigen Standorts 
der Tiere unverzüglich ablegen

b.	 Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich 
gereinigt und desinfiziert und Einwegschutzklei-
dung nach Gebrauch unverzüglich unschädlich 
beseitigt wird,

c.	 nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Ge-
flügel oder in Gefangenschaft gehaltener Vögel 
im Sinne der Nr. 1 die dazu eingesetzten Gerät-
schaften und der Verladeplatz gereinigt und des-
infiziert werden und dass nach jeder Ausstallung 
die frei gewordenen Ställe einschließlich der dort 
vorhandenen Einrichtungen und Gegenstände 
gereinigt und desinfiziert werden,

d.	 betriebseigene Fahrzeuge abweichend 
von  §  17  Absatz  1  Satz 1 und 2 der ViehVer-
kV unmittelbar nach Abschluss eines Transports 
der Tiere auf einem befestigten Platz gereinigt 
und desinfiziert werden,

e.	 Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätschaf-
ten, die in der Haltung von Geflügel oder in Ge-
fangenschaft gehaltener Vögel im Sinne der Nr. 
1 eingesetzt und

		  aa) in mehreren Ställen oder
		  bb) von mehreren Betrieben gemeinsam
	 benutzt werden, jeweils vor der Benutzung in ei-

nem anderen Stall oder, in den Fällen des Buch-
staben bb), im abgebenden Betrieb vor der Ab-
gabe gereinigt und desinfiziert werden,

f.	 eine ordnungsgemäße Schadnagerbekämpfung 
durchgeführt wird und hierüber Aufzeichnungen 
gemacht werden,

g.	 der Raum, der Behälter oder die sonstigen Ein-
richtungen zur Aufbewahrung verendeter Tiere 
nach jeder Abholung, mindestens jedoch einmal 
im Monat, gereinigt und desinfiziert wird oder 
werden,

h.	 eine betriebsbereite Einrichtung zum Waschen 
der Hände sowie eine Einrichtung zum Wechseln 
und Ablegen der Kleidung und zur Desinfektion 
der Schuhe vorgehalten wird.

2.	 Ausstellungen, Märkte und Schauen sowie Veran-
staltungen ähnlicher Art, bei denen Geflügel im Sin-
ne des Artikel 4 Nr. 9 VO (EU) 2016/429 und/oder 
in Gefangenschaft gehaltene Vögel im Sinne des 
Artikel 4 Nr. 10 VO (EU) 2016/429, ausgenommen 
Tauben, verkauft, gehandelt oder zur Schau gestellt 
werden, sind im Landkreis Coburg verboten. 
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3.	 Für Wildvögel im Sinne des Art. 4 Nr. 8 VO (EU) 
2016/429 i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 7 Geflügelpest-Verord-
nung (hierunter fallen: Hühnervögel, Gänsevögel, 
Greifvögel, Eulen, Regenpfeiferartige, Lappentau-
cherartige oder Schreitvögel) gilt ein allgemeines 
Fütterungsverbot im gesamten Landkreis Coburg. 

4.	 Die sofortige Vollziehung der in Nummer 1 bis 3 des 
Tenors getroffenen Regelungen wird gemäß § 80 
Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
angeordnet.

5.	 Kosten werden nicht erhoben.

6.	 Die Allgemeinverfügung gilt am Tag ihrer Veröffent-
lichung als bekannt gegeben. 

Coburg, 22.11.2022

Stadter
Regierungsdirektorin

Hinweise:

Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 des Bayerischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) ist nur der ver-
fügende Teil der Allgemeinverfügung öffentlich bekannt 
zu machen. Die Allgemeinverfügung liegt mit Begrün-
dung und Rechtsbehelfsbelehrung im Landratsamt 
Coburg, Lauterer Straße 60, Zimmer-Nr. 130, 96450 
Coburg aus. Sie kann während der allgemeinen Dienst-
zeiten eingesehen werden.

(Ende der Veröffentlichung).


